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(54) Selbstklebeetikett und Verfahren zu dessen Herstellung

(57) Ein Selbstklebeetikett (2) verfügt über einen
auf der Unterseite mindestens teilweise mit Klebstoff
beschichteten Basisabschnitt (3, 4, 5) und mindestens
eine Aufhängelasche (20; 7). Diese Aufhängelasche

(20; 7) ist mindestens zum Teil durch eine Stanzung aus
dem beschichteten Basisabschnitt (3, 4, 5) herausgebil-
det. Dabei ist in wesentlichen Teilen der Aufhängela-
sche (20; 7) auf der den Klebstoff tragenden Fläche eine
nicht-haftende Zwischenschicht (14) vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Selbstklebeetikett mit
einem auf der Unterseite mindestens teilweise mit ei-
nem Klebstoff beschichteten Basisabschnitt und mit
mindestens einer Aufhängelasche, die mindestens zum
Teil durch eine Stanzung aus dem beschichteten Basis-
abschnitt gebildet ist. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung eines solchen Selbstklebee-
tikettes.
[0002] Ein Selbstklebeetikett der eingangs genann-
ten Art ist aus der EP 0 632 422 bekannt. Solche Etiket-
ten werden insbesondere auf Dosierbehälter wie Fla-
schen geklebt, so dass bei Einsatz einer solchen Fla-
sche in einem Spender die Aufhängelasche von der Fla-
sche gelöst und oberhalb des Bodens aufgehängt wird,
so dass ein in der Flasche befindliches Medium durch
die über den Deckel vermittelte Öffnung heraustropfen
oder fliessen kann. In diesem technischen Bereich stel-
len sich eine Reihe von Problemen, die beispielsweise
in der genannten EP 0 632 422 erläutert werden. We-
sentlich für den effizienten Einsatz dieser Klebeetiketten
ist einerseits die gute Haftfähigkeit während der Lage-
rung der Flasche und andererseits das leichte Umklap-
pen der Aufhängelasche, um die Flasche aufzuspen-
den. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass der
Aufhängepunkt der Lasche nicht mit Klebstoff belegt ist.
Die Lasche muss sich leicht vom Behältnis lösen lassen,
auf dem das Etikett aufgeklebt ist, aber die Lasche darf
sich nicht bereits bei der Lagerung der Behältnisse von
diesem lösen.
[0003] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Selbstkle-
beetikett der eingangs genannten Art auszugestalten,
welches in einfacherer und sicherer Weise einsetzbar
ist.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss da-
durch gelöst, dass in wesentlichen Teilen der Aufhän-
gelasche auf der den Klebstoff tragenden Fläche eine
nicht-haftende Zwischenschicht vorgesehen ist.
[0005] Dadurch, dass die Aufhängelasche auf dem
Klebstoff eine nicht-haftende Zwischenschicht trägt, ist
einerseits gewährleistet, dass die Aufhängelasche nicht
an dem Behältnis anhaftet, für das das Selbstklebeeti-
kett vorgesehen ist, und andererseits wird durch die Zu-
satzschicht die Lasche versteift, so dass sie in der auf-
geklebten Form an dem Behältnis ruht.
[0006] Ferner betrifft die Erfindung auch ein Verfah-
ren zur Herstellung eines solchen Selbstklebeetikettes,
welches durch die Merkmale des Anspruchs 6 gekenn-
zeichnet ist.
[0007] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind
in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0008] Die Erfindung wird nun beispielhaft anhand
von Ausführungsbeispielen näher beschrieben, die je-
weils Selbstklebeetikette auf einer Trägerfolie darstel-
len. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel eines auf einer Träger-
folie aufgebrachten Selbstklebeetiket-
tes,

Fig. 2 eine schematische Unteransicht des
Selbstklebeetikettes nach der Fig. 1,

Fig. 3a bis 3d die Herstellungsphasen bei einem
Verfahren zur Herstellung des Selbst-
klebeetikettes nach Fig. 1, und

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein zweites Aus-
führungsbeispiel eines auf einer Trä-
gerfolie aufgebrachten Selbstklebeeti-
kettes.

[0009] Die Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf ein erstes
Ausführungsbeispiel eines auf einer Trägerfolie aufge-
brachten Selbstklebeetikettes. Mit dem Bezugszeichen
1 ist die Trägerfolie bezeichnet, welche hier als Aus-
schnitt dargestellt ist. Üblicherweise ist die Trägerfolie
1 ein langes Polypropylen- oder Polyäthylen-Band, auf
dem eine oder mehrere Reihen von Selbstklebeetiket-
ten 2 aufgebracht und bedruckt werden. Üblicherweise
werden die Etiketten einbahnig ausgeliefert, bevor die-
se auf die Behältnisse geklebt werden, für die sie vor-
gesehen sind.
[0010] Ein Selbstklebeetikett 2 besteht aus einem
mittleren Abschnitt 3 und aus zwei freien Enden 4 und
5, wobei bei dem freien Ende 5 ein Inventuretikett 6 vor-
gesehen ist. Zwischen den genannten Abschnitten 3, 4,
und 5 ist zwischen den Abschnitten 3 und 4 bzw. 3 und
5 jeweils ein Bügelarm 7 vorgesehen, wobei jeder Bü-
gelarm 7 über den hier oberen Rand 21 des Körpers des
Etiketts 2 hinausgeht und diese in einem Aufhängebe-
reich 8 miteinander verbunden sind. Zum Verhindern ei-
nes Ausreissens der Ansatzbereiche 22 der Bügelarme
7 sind Stanzlinien 10 vorgesehen.
[0011] Zum leichten Auslösen des Bügels 20, der aus
dem Aufhängebereich 8 und den beiden seitlichen par-
allelen Bügelarmen 7 besteht, sind die Bügelarme ent-
lang den Übergangslinien 23 ausgestanzt, d.h. zwi-
schen jedem Bügelarm 8 und dem benachbarten Eti-
kettbereich 3, 4 oder 5 besteht keine Verbindung. Diese
Bereiche des Selbstetikettes 2 können indirekt über die
nicht durchstanzte Trägerfolie 1 verbunden sein. Es
kann auch sein, dass die Stanzung nicht vollständig ist
und in den Zeichnungen teilweise nicht erkennbare
Übergänge bestehen bleiben, die in der Fig. 4 mit dem
Bezugszeichen 36 versehen sind.
[0012] Für das Inventuretikett 6 gilt dasselbe, d.h. die
Übergangslinien 23 zwischen dem Etikett 6 und dem
umgebenden freien Endbereich 5 des Selbstklebeeti-
kettes 2 sind vollkommen durchtrennte oder mit Stegen
36 versehene Stanzlinien. Das Inventuretikett 6 ist ein
Abreissetikett, welches beispielsweise anlässlich des
Verbrauchs abgetrennt wird, so dass der Verbrauch do-
kumentiert wird. Hierfür ist es von Vorteil, dass ein nicht
haftender Laschenbereich 29 besteht, an dem es ergrif-
fen werden kann und dass der beschriftete Bereich wie-
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derum etwas klebt, so dass das Inventuretikett 6 nach
dem Entfernen von dem Behältnis auf einem Patienten-
zettel oder ähnlichem befestigt (aufgeklebt) werden
kann. Die Punkte 24 gestatten einen solchen Kompro-
miss, dass das Inventuretikett 6 nicht zu stark an dem
Behältnis anhaftet, von dem es zu lösen ist, aber den-
noch genügend Klebekraft aufweist, um auf einem an-
deren Untergrund erneut klebend aufgebracht zu wer-
den.
[0013] In der Fig. 2 ist ein Selbstklebeetikett 2 von sei-
ner Rückseite her dargestellt, wobei davon ausgegan-
gen wird, dass die Trägerfolie 1 durchsichtig ist. Gleiche
Merkmale sind in allen Zeichnungen mit den gleichen
Bezugszeichen gekennzeichnet.
[0014] Die schraffierten Bereiche 14 des Bügels 20
sind Bereiche, in denen auf den der Trägerfolie 1 ge-
genüber liegenden Flächen kein Klebstoff oder inakti-
vierter insbesondere überdruckter Klebstoff auf den Bü-
gelarmen 7 ist. Mit dem Bezugszeichen 13 sind die
Übergangsstreifen bezeichnet, an denen vorteilhafter-
weise der Bügel 20 auf den der Trägerfolie 1 gegenüber
liegenden Flächen über schmale Klebstoffflächen ver-
fügt, so dass der Bügel 20 bei einem Aufbringen des
Selbstklebeetikettes 2 mit dem Bügelbereich 20 auf ei-
nem Behältnis an diesem anhaftet. Insbesondere kann
vorgesehen sein, dass die oben genannten nicht voll-
ständig ausgestanzten Übergänge (über einen Bügel-
arm reichender gedachter Verbindungsbereich zwi-
schen zwei im wesentlichen nicht vollständig ausge-
stanzten Übergangslinien 23) genau an oder genau
nicht an denselben Stellen wie die Übergangsstreifen
13 angeordnet sind. In dem Medikamenteninventurab-
schnitt 6 sind es die Punkte 24 sowie der schraffierte
Griffbereich 34, die auf den der Trägerfolie 1 gegenüber
liegenden Flächen ohne Klebkraft sind. Anstelle von
Übergangsstreifen 13 können diese Bereiche auch all-
gemein Haftbereiche in anderer Form sein, wobei nur
deren Fläche klein gegenüber den Bereichen 14, 24 und
34 sein muss. Es können insbesondere Punkte, Ringe
oder ähnliche Formen sein. Dabei ist unter dem Begriff,
dass diese Fläche klein gegenüber den verbleibenden
klebstofffreien Bereichen 14, 24 der Aufhängelasche 20
ist, zu verstehen, dass sie kleiner als 20 Prozent, vor-
teilhafterweise kleiner als 10 Prozent und vorzugsweise
kleiner als 5 Prozent ist.
[0015] Es gibt nun mehrere Verfahren, um die ge-
nannten Bereiche 14, 24 und 34 klebstofffrei zu erhal-
ten. Die Bereiche 14, 24 und 34 können auch als die der
Trägerfolie 1 gegenüber liegenden Flächen bezeichnet
werden.
[0016] Ein Ausführungsbeispiel eines Verfahrens zur
Herstellung eines Klebeetikettes 2 nach Fig. 1 oder 2
arbeitet dabei wie folgt.
[0017] In der Fig. 3 sind in sehr schematischer Weise
die verschiedenen Schritte eines solchen Verfahrens
dargestellt. Dabei wird jeweils der Querschnitt eines Be-
reiches des Selbstklebeetikettes 2 mit Trägerfolie 1 aus-
gewählt, der nach dem letzten Bearbeitungsschritt (Fig.

3d) dem Bereich entlang der Linie III-III aus Fig. 2 ent-
spricht.
[0018] Es zeigt in der Fig. 3a den Querschnitt durch
das Selbstklebeetikett mit Trägerfolie nach dem ersten
Bearbeitungsschritt, der ohne die nachfolgende Bear-
beitung zu einem konventionellen Etikett führen würde.
Der Querschnitt zeigt drei zusammenhaftende Schich-
ten: Trägerfolie 1, Klebstoff 15, Klebeetikett 2. Die spä-
ter erscheinenden Bereiche 3, 7 und 4 sind bereits ge-
kennzeichnet.
[0019] Im Anschluss an diesen traditionellen Bearbei-
tungsschritt wird, wie in der Fig. 3b gezeigt, der Etikett-
bereich 2 (mit allen Bereichen 3, 7 und 4) von der Trä-
gerfolie 1 abgetrennt, wobei der Klebstoff 15 an dem Eti-
kett 2 anhaftet.
[0020] Anschliessend werden die in der Fig. 2 schraf-
fiert bzw. mit Punkten dargestellten Bereiche 14, 24 und
34 aus dem Bereich 39 zwischen Trägerfolie 1 und Eti-
kett 2 mit einem nicht adhäsiven Stoff 16, beispielsweise
einer Farbe bedruckt, so dass sich das Etikett wie in Fig.
3c darstellt. Damit wird in dem mit dem Stoff 16 bedruck-
ten Bereich, hier der Bügelarm 7, der Klebstoffbereich
abgedeckt. Statt Bedrucken kann auch jedes andere ei-
nen gleichmässigen Materialauftrag garantierendes
Verfahren vorgesehen sein.
[0021] Anschliessend wird, wie es in der Fig. 3d zu
erkennen ist, das so bearbeitete Etikett wieder zusam-
mengeführt, so dass an den von den Bügelarmen 7 be-
legten Orten die Schichtenfolge nun lautet: Trägerfolie
1, Farbstoffschicht 16, Klebstoffschicht 15 und Selbst-
klebeetikettschicht 2. Die Fig. 3d zeigt dann den End-
zustand, nachdem die Stanzlinien 23 entsprechend der
Darstellung in Fig. 1 oder 2 eingebracht sind.
[0022] Anschliessend wird das Selbstklebeetikett in
bekannter Weise mit oder ohne die Trägerfolie 1 ausge-
stanzt und in weiteren Bearbeitungsschritten um die zu
etikettierenden Behälter geklebt.
[0023] Es ist noch darauf hinzuweisen, dass vorteil-
hafterweise der Abstand 38 zwischen den beiden Bü-
gelarmen 7 so gross ist, dass diese nach einem Aufbrin-
gen auf einen Behälter im Winkel von 180° gegenüber-
liegen. Dann ist es auch zumeist ausreichend, dass die
Gesamtlänge 37 des Etiketts nicht grösser als knapp
der gesamte Umfang um das Behältnis ist, auf welches
es aufzubringen ist.
[0024] Obwohl die Beschreibung im wesentlichen für
ein Selbstklebeetikett für einen im wesentlichen zylin-
drischen Behälter ausgelegt ist, kann dieser natürlich
auch eine Quaderform oder eine andere im Querschnitt
mehreckige Form aufweisen. Vorteilhafterweise besteht
zwischen dem Bügel 8 und der Oberkante 21 des Eti-
ketts eine Ausnehmung 37, diese kann jedoch auch im
wesentlichen weggelassen werden. Damit die Bügelar-
me 7 eine gewisse Länge zum leichten Aufspenden auf-
weisen, sind die Ansatzbereiche 22 der Bügelarme 7
nahe der Unterkante 25 des Selbstklebeetikettes 2 vor-
gesehen.
[0025] Die Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf ein zweites
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Ausführungsbeispiel eines auf der Trägerfolie 1 aufge-
brachten Selbstklebeetikettes 2. Hier sind im Bereich
des Aufhängepunktes 8 zwei Verbindungsübergänge 11
vorgesehen, die den Bügel 20 mit dem zentralen Be-
reich 3 des Klebeetiketts 2 verbinden.
[0026] Obwohl das Inventuretikett 6 für den Einsatz
der Selbstklebeetikette 2 im Krankenhausbereich vor-
teilhaft ist, kann das Selbstklebeetikett 2 wie hier in der
Fig. 4 dargestellt auch ohne diese ausgestaltet sein. Da-
mit ist das Etikett in Bezug auf seine beiden Seiten 4
und 5 symmetrisch.
[0027] Schliesslich sind mit dem Bezugszeichen 36
die Unterbrüche in der Stanzung bezeichnet.
[0028] Anstelle des Verfahrens der Abdeckung der
Klebstoff 15 tragenden Bereiche des Bügels 20 und des
Inventuretikettes 6 kann in einem anderen Herstellungs-
verfahren der Klebstoff 15 selektiv nur in den Bereichen
3, 4, 5 und an den Stegen 13 und den komplementären
Flächen zu den Punkten 24 aufgetragen werden.
[0029] Schliesslich ist anstelle des genannten Farb-
stoffs auch jede andere leicht auftragbare, nicht adhä-
sive aber an dem Klebstoff 15 anhaftende Schicht 16
möglich.

Patentansprüche

1. Selbstklebeetikett (2) mit einem auf der Unterseite
mindestens teilweise mit Klebstoff (15) beschichte-
ten Basisabschnitt (3, 4, 5) und mit mindestens ei-
ner Aufhängelasche (20; 7), die mindestens zum
Teil durch eine Stanzung aus dem beschichteten
Basisabschnitt (3, 4, 5) gebildet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der einen Klebstoffauftrag
aufweisenden Seite des Selbstklebeetikettes (2)
wesentliche Teile der Aufhängelasche (20; 7) keine
Klebekraft aufweisen.

2. Selbstklebeetikett (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in wesentlichen Teilen der
Aufhängelasche (20; 7) auf der den Klebstoff (15)
tragenden Fläche eine nicht-haftende Zwischen-
schicht (16) vorgesehen ist, um die besagte Klebe-
kraft zu vermindern oder aufzuheben.

3. Selbstklebeetikett (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in wesentlichen Teilen der
Aufhängelasche (20; 7) eine klebstofffreie Fläche
(14, 24) vorgesehen ist.

4. Selbstklebeetikett (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
Bereich (5) des Basisabschnittes des Selbstklebee-
tikettes (2) ein Abreissetikett (6) vorgesehen ist.

5. Selbstklebeetikett (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufhän-
gelasche (20; 7) in dem gegenüber dem Basisab-

schnitt (3, 4, 5) ausgestanzten Bereich (37) über
Verbindungsübergänge (11) zu dem besagten Ba-
sisabschnitt (3, 4, 5) verfügt und/oder dass die Auf-
hängelasche (20; 7) gegenüber dem Basisabschnitt
(3, 4, 5) vollkommen oder im wesentlichen entlang
einer Trennlinie (23) ausgestanzt ist.

6. Selbstklebeetikett (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufhän-
gelasche (20; 7) über Haftbereiche (13) verfügt, de-
ren Fläche klein gegenüber den verbleibenden
klebstofffreien Bereichen (14, 24) der Aufhängela-
sche (20; 7) ist.

7. Verfahren zur Herstellung eines Selbstklebeetiket-
tes (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
Basisabschnitt (3, 4, 5) und Aufhängelasche(n) (20;
7) des Selbstklebeetikettes (2) mindestens teilwei-
se mit Klebstoff (15) beschichtet und auf einer Trä-
gerfolie (1) aufgebracht sind, gekennzeichnet
durch die Schritte,

- dass der Basisabschnitt (3, 4, 5) mit der(n) Auf-
hängelasche(n) (20; 7) von der Trägerfolie (1)
getrennt wird,

- dass in wesentlichen Teilen der Aufhängela-
sche (20; 7) auf der den Klebstoff (15) tragen-
den Fläche eine nicht-haftende Zwischen-
schicht (16) vorgesehen wird, und

- dass der Basisabschnitt (3, 4, 5) mit der(n) Auf-
hängelasche(n) (20; 7) mit der Trägerfolie (1)
wieder vereinigt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich an den Schritt der Wiederver-
einigung ein Stanzschritt zum Ausstanzen von Ba-
sisabschnitt (3, 4, 5) und Aufhängelasche(n) (20; 7)
anschliesst.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beschichtung der den
Klebstoff (15) tragenden Fläche mit der nicht-haf-
tenden Zwischenschicht (16) einen oder mehrere
Haftbereiche (13) belässt, deren Fläche klein ge-
genüber den verbleibenden Bereichen (14, 24) der
Aufhängelasche (20; 7) ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die nicht-haftende
Zwischenschicht (16) aus einem Farbstoff besteht.
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